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Testmethode Ergebnisse
Zulassungskriterien

Kat. Ib

Flammen-
ausbreitung:

Class 1
(nil spread)

Class 1

Rauch-
emission:

A
0
(ON) = 5.82

A
0
(OFF) = 6.22

A
0
(ON) < 7.0

A
0
(OFF) < 10.5

Toxische 
Rauchgas-
emissionen:

R = 0.054 R < 2.7

DPF 6000RP Weiß
Die DPF 6000RP Weiß ist eine glänzende, weiße, gegossene Folie mit getöntem, 

druckempfindlichem Kleber mit hoher Klebrigkeit. Die DPF 6000RP Weiß wurde für 

großformatige Grafiken entwickelt und besteht aus hochwertigem Gussmaterial mit 

einem speziellen Lay-Flat Liner. Das spezielle Klebesystem wurde für eine hervorragende 

Opazität sowie eine einfache Installation optimiert. Die Folie bietet hervorragende 

Anpassungsfähigkeit an Nieten, Kurven, Konturen und Sicken.

Die DPF 6000RP Weiß hat eine Haltbarkeit im Außenbereich von bis zu 7 Jahren 

(unbedruckt). Falls die Folie bedruckt wird, hängt die Haltbarkeit vom verwendeten 

Drucksystem ab.

Einzigartige Eigenschaften:

► Anpassung an tiefe Sicken

► Universelle Einsatzmöglichkeiten

► Glatte, lackähnliche Oberfläche

Anwendungen:

► Flotten-, Fahrzeuggrafiken und 

     Zug-Anwendungen

► Fenstergrafiken

► Wandgrafiken (Innen- und Außenbereich)

► Vielseitige Werbeandwendungen

► Zertifiziert für die Außenanwendung im 
Schienenverkehr in Europa in Kombination mit 
dem Laminat der Series 3350
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Certified for
TO

TAL

    S Y S T E M

Oberfläche: Glänzend 

Haltbarkeit
(unbedruckt):

7 Jahre

Rollenbreite: 1.37 m, 1.52 m

Rollenlänge: 45.72 m

Kleber: Rückstandslose 

Entfernung, 

Repositionierbar 

(Hellgrau)

Release Liner: Flach, 

Polyethylenbeschichtet

Kompatible

Drucksysteme:

Eco-Solvent

Solvent

UV

Latex

Kompatible 
Laminate:

Series 3200
Series 3210
Series 3220
Series 3270
Series 3310
Series 3350

Eigenschaften & Daten

BS 6853 1999 Anhang D8.4 & BS 476 Teil 7


